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Rat 

 
31.05.2000

 
Betreff: 
 
Beirat für Stadtgestaltung 
- Geschäftsordnung - 
- Bestellung der Mitglieder - 
  
 
Beschlußvorschlag: 
 
1. Der Rat der Stadt Siegen beschließt die als Anlage 1 beigefügte neue 

Geschäftsordnung für den Beirat für Stadtgestaltung. 
 
2. Der Rat der Stadt Siegen bestellt die in der beigefügten Anlage 2 aufgeführten 

Personen zu Mitgliedern bzw. stellvertretenden Mit-gliedern des Beirates für 
Stadtgestaltung. 

 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Der Rat der Stadt Siegen hat in seiner Sitzung am 23.02.2000 die grund-sätzliche 
Bildung eines Beirates für Stadtgestaltung für die Wahlperiode 1999 - 2004 beschlossen. 
 
Der Beirat soll weiterhin aus 9 Personen gemäß der bisherigen Zusam-mensetzung 
bestehen. Für die ordentlichen Mitglieder sollen Stellver-treter für den Verhinderungsfall 
bestellt werden. 
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Die Verwaltung wurde beauftragt, die Geschäftsordnung zu überarbeiten und einen 
neuen Entwurf der Geschäftsordnung für den Beirat für Stadtgestaltung vorzulegen. 
Hinsichtlich der künftigen Arbeitsweise des Beirates sowie der Geschäftsordnung hat am 
28.04.2000 ein Gespräch zwischen dem Bürgermeister, den Fraktionsvorsitzenden, den 
Vertretern der Architektenverbände sowie dem Stadtbaurat stattgefunden. Darüber 
hinaus wurde die überarbeitete Fassung der Geschäftsordnung im Ältestenrat am 
25.05.2000 besprochen. 
 
Hinsichtlich der Besetzung des Beirates für Stadtgestaltung lagen bei Er-stellung der 
Verwaltungsvorlage am 25.05.2000 noch nicht alle Benen-nungen vor. Durch das 
Sekretariat des zuständigen Dekans der Universi-tät wurden die beiden ordentlichen 
Mitglieder am 25.05.2000 telefonisch mitgeteilt. Stellvertreter sind noch nicht benannt. 
Ebenso ist die Stellver-treterfrage für die VFA und den BDB noch nicht geklärt. 
Namentliche Be-nennungen werden erst frühestens im Juni 2000 erfolgen. 
 
Um die Arbeit des Beirates für Stadtgestaltung nunmehr aufnehmen zu können, wird 
jedoch vorgeschlagen, die ordentlichen Mitglieder sowie die bereits benannten 
Stellvertreter zu bestellen. Die nachzunominierenden Stellvertreter sollen dem Rat daher 
zu einem späteren Zeitpunkt mitge-teilt werden. 
 
 
 
 
Ulf Stötzel 
 
 
 




